
Verschmelzungen unter Einbezug von (Teil-) Fonds in der Form
einer SICAV waren für deutsche Anleger häufig mit negativen
steuerlichen Konsequenzen verbunden. Die Verschmelzungen
von zwei SICAVs, zwei Teilfonds einer SICAV oder eines
(Teilfonds eines) FCP mit (einem Teilfonds) einer SICAV und
umgekehrt war unter dem bislang geltenden
Investmentsteuergesetz nicht steuerlich neutral möglich. Nach
den neuen Regelungen sind die Anleger von FCPs und SICAVs
gleichgestellt; Verschmelzungen können unter bestimmten
Voraussetzungen steuerneutral durchgeführt werden.

Aus steuerlicher Sicht stellt die Verschmelzung eines (Teil-) Fonds für deutsche

Anleger grundsätzlich eine Rückgabe der Anteile an dem übertragenden (Teil-)

Fonds und ein Erwerb der Anteile an dem übernehmenden (Teil-) Fonds dar.

Insbesondere vor dem Hintergrund der Einführung der Abgeltungssteuer ab 2009

kann dies negative steuerlichen Folgen auf der Ebene des Anlegers nach sich

ziehen: Gewinne aus der Rückgabe von Fondsanteilen, die vor dem 1. Januar 2009

angeschafft wurden bleiben nach einer Mindesthaltedauer von 12 Monaten steuerfrei

(Grandfathering), während Veräußerungsgewinne aus der Rückgabe von nach dem

31. Dezember 2008 angeschafften Anteilen der Abgeltungssteuer von 25%

unterliegen. Eine Verschmelzung von Investmentfonds kann somit insbesondere für

Anleger, die ihre Anteile vor dem 1. Januar 2009 erworben haben nachteilig sein, da

Veräußerungsgewinne, die ab dem Zeitpunkt der Verschmelzung aus den „neu

angeschafften“ Anteilen generiert werden, steuerpflichtig sind, sofern keine

Spezialregelung greift.

§ 17a Investmentsteuergesetz (InvStG) sieht unter bestimmten Voraussetzungen

eine Steuerneutralität von Verschmelzungen von Investmentvermögen vor. Dabei

treten die “neuen“ Anteile in die steuerliche Stellung der “alten” Anteile

(Fußstapfentheorie). Dies gilt auch hinsichtlich des „Grandfathering“ in Bezug auf die

Abgeltungssteuer.

Änderung der steuerlichen
Konsequenzen bei
Verschmelzungen von
Investmentfonds nach dem
Investmentsteuergesetz

Der Bundesrat hat am Freitag, den 10. Juli 2009, einer
Änderung des Investmentsteuergesetzes zugestimmt. Die
neuen Regelungen gewähren Anlegern Steuerneutralität
auch im Falle der Verschmelzung von oder mit
Investmentfonds in der Form einer SICAV.
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Bislang war § 17a InvStG nur auf Investmentfonds des Vertragstyps, z.B.

Luxemburger FCPs anwendbar. Der Anwendungsbereich wurde nun auch auf

Investmentfonds in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft, wie z.B. Luxemburger

SICAVs erweitert. Das neue Gesetz ist auf folgende Fälle anwendbar:

 Verschmelzung von zwei Teilfonds derselben SICAV oder desselben FCP

 Verschmelzung eines FCP mit einem Teilfonds einer SICAV

 Verschmelzung eines Teilfonds einer SICAV mit einem FCP

 Verschmelzung eines FCP mit einer SICAV

 Verschmelzung von zwei SICAVs oder zwei FCPs

 Verschmelzung eines Teilfonds eines SICAV mit einem Teilfonds einer

anderen SICAV oder eines anderen FCP

 Verschmelzung einer SICAV mit einem FCP

Die Voraussetzungen des § 17a InvStG für eine steuerneutrale Verschmelzung

bleiben grundsätzlich unverändert:

 Der Fonds ist ansässig in der EU dem EWR (und der Ansässigkeitsstaat hat

die Richtlinie 77/799/EEC umgesetzt);

 Die Aufsichtsbehörde in dem Ansässigkeitsstaat bestätigt, dass die

nationalen Regelungen über die Verschmelzungen eingehalten wurden;

 Für Zwecke der Ermittlung der Investmenterträge nach dem InvStG das

übernehmende Investmentvermögen die die fortgeführten Anschaffungs-

kosten sämtliche Wirtschaftsgüter des untergehenden Fonds fortführt. Dies

ist von einem Steuerberater / Wirtschaftsprüfer zu bestätigen.

Die neuen Regelungen sind für alle Verschmelzungen anwendbar, die nach der

Veröffentlichung der Gesetzesänderung im Bundessteuerblatt (voraussichtlich Mitte

Juli 2009) stattfinden.

Die Erweiterung des Anwendungsbereichs des § 17a InvStG ermöglicht es

Verwaltungsgesellschaften, Verschmelzungen von Investmentfonds in nahezu allen

Fällen für deutsche Anleger steuerneutral zu gestalten. Allerdings stellt das Einhalten

der Voraussetzungen des § 17a InvStG insbesondere für die Fondsbuchhaltung eine

Herausforderung dar. Daher ist es empfehlenswert, in jedem Einzelfall eine Kosten-

Nutzen-Analyse durchzuführen.

Die deutsche Steuerverwaltung nimmt bei Verschmelzungen ein

Geschäftsjahresende des untergehenden (Teil-) Fonds an. Der

untergehende (Teil-) Fonds muss daher gegebenenfalls innerhalb von 4

Monaten nach der Verschmelzung steuerliche Angaben

(ausschüttungsgleiche Erträge) im elektronischen Bundesanzeiger

veröffentlichen.
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